
Stromtrassen: Was bringt 
das neue Gesetz?

Der Bund will den Stromtrassenbau beschleunigen. Deshalb gibt es jetzt mehr Geld für die 
Betroffenen. Flächeneigentümer mit Erdkabeln finden die neuen Regeln trotzdem unfair.

Mit der Entscheidung hin zum 
Erdkabel hat sich die Politik 
dem Druck der Bürgerinitiati-

ven gebeugt – das neue Gesetz verlagert 
das Risiko der neuen Technik aber voll 
und ganz auf die Bauern!“ Über diesen 
Teil des neuen  Gesetzes zur Beschleuni-
gung des Energieleitungsausbaus  kann 
Rechtsanwältin Katrin Hucke nur den 
Kopf schütteln. Sie weiß, wovon sie 
spricht: Sie ist Hauptgeschäftsführerin 
des Bauernverbandes in Thüringen, wo 
gleich zwei Höchstspannungserdkabel 
den Bau  ern Kopfzerbrechen bereiten: 
Der Südlink und der Südostlink. 

Ob das im Mai von der Bundesregie-
rung neu beschlossene Gesetz wirklich 
zu einer Beschleunigung führt, ist vor 
allem im Bereich der Gleichstromerd-
kabel (HGÜ) zu bezweifeln. Dabei 
sollte genau das passieren, denn die 
Zeit drängt: Immer noch fehlen 
5 600 km Höchstspannungsleitungen 
(s. Übersicht 3, S. 40), die Windstrom in 
den Süden Deutschlands transportieren 
und den internationalen Stromhandel 
erleichtern. 2022 geht dann das letzte 
deutsche Atomkraftwerk vom Netz, bis 
2030 gibt der Koalitionsvertrag 65 % 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien vor, bis 2050 sogar 80 %. 

WAS BRINGT DAS NEUE GESETZ?
Ob das neue Gesetz neuen Schwung in 
den Ausbau bringt, fragt sich auch 
Rechtsanwalt Hubertus Schmitte, Justi-
ziar beim Westfälisch-Lippischen Land-
wirtschaftsverband. Denn obwohl die 
Regelungen teils in die richtige Rich-
tung gehen, produzierten die neuen 
Entschädigungssätze auch gewaltige 
Schieflagen. „Das neue Gesetz ist vor 
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SCHNELL GELESEN

Höhere Entschädigungen  für 
 Höchstspannungsleitungen sollen den 
Strom netzausbau beschleunigen. 

Eine wiederkehrende Vergütung  war 
politisch nicht gewollt.

Für Freileitungen  erhalten Land
eigentümer je laufendem Meter mehr 
als für ein Erdkabel, obwohl dieses 
ein deutlich größerer Eingriff in die Be
wirtschaftung ist.

Dieser Konstruktionsfehler  im Gesetz 
lässt sich derzeit nur durch ergänzende 
Verhandlungen auffangen. 

allem ein Freileitungs-Beschleunigungs-
gesetz“, meint der Rechtsexperte und 
stellt fest: „Für die Erdkabel-Betrof-
fenen sind die neuen Regeln hingegen 
eine Zumutung.“ Doch es geht nicht 
nur ums Geld. Das neue Gesetz regelt 
als „Artikelgesetz“ viele Paragraphen 
in 24 Gesetzen und Verordnungen neu. 
Rechtsanwalt Hubertus Schmitte erläu-
tert wichtige Änderungen.

HÖHERE ENTSCHÄDIGUNGEN – 
FÜR ERDKABEL ZU GERING 
Erstmals regelt ein Gesetz, welche Ent-
schädigungen für Landinanspruch-
nahme die Netzbetreiber auf die Ver-
braucher per Netzentgelt umlegen dür-
fen. Damit gibt es jetzt zwar eine 
Höchstvorgabe für die Zahlungen, ein 
Rechtsanspruch für die Landeigentü-
mer entsteht nicht. Dazu kommt: Die 
neuen Sätze gelten nur für die Höchst-
spannungsleitungen nach Bundesbe-
darfsplangesetz und EnLAG (Energie-
leitungsausbaugesetz). Für andere Lei-
tungen bleibt es bei einer Einmalzahlung 
in Höhe von rund 20 % des Bodenwer-
tes im Schutzstreifen. 

Hinsichtlich des Systems ist die neue 
Entschädigung keine Revolution. Wei-
terhin erhalten Landwirte eine einma-
lige Zahlung als Prozentsatz vom Ver-
kehrswert für die Dienstbarkeit auf 
dem Schutzstreifen der Leitung. 

Für Freileitungen gibt es nun 25 % 
des Verkehrswertes der in Anspruch 
 genommenen Fläche statt zuvor 20 %, 
für Erdkabel 35 % statt zuvor 30 %. 
Dazu kommt ein Beschleunigungs-
zuschlag. Dieser beträgt wiederum 
75 % der Dienstbarkeitsentschädigung, 
mindestens jedoch 0,5 €/m2 und höchs-
tens 2 €/m2. Den Zuschlag erhält der 
Eigentümer, wenn er spätestens 8 Wo-
chen nach erstmaligem Zugang der 
schrift lichen Angebotsunterlagen durch 
den Netzbetreiber die Dienstbarkeits-
bewilligung notariell beglaubigen lässt. 

Für alle Landeigentümer gibt es ein-
malig 500 € als Aufwandsentschä-
digung, bei Freileitungen zusätzliche 
Entschädigungen für den Maststandort. 

Wer die neuen Prozentsätze durch-
rechnet, stellt fest, dass es für Erd-
kabel  jetzt pro laufendem Meter Lei-
tung nur ein Bruchteil der Entschädi-
gung für eine Freileitung gibt (siehe 
Übersicht 1). Ursache sind die Schutz-
streifenbreiten von 40 bis 70 m für 
Freileitungen und 15 bis 25 m für Erd-
kabel. Ins Gewicht fällt auch der Be-
schleunigungszuschlag, der sich auf die 
Dienstbarkeitsentschä digung bezieht. 

Die Benachteiligung des Erdkabels ist 
für Rechtsanwalt  Schmitte nicht nach-
vollziehbar: „Schließlich gehen von 
Erdkabeln deutlich größere Belastun-
gen aus als von Freileitungen.“ 

NACHENTSCHÄDIGUNG MÖGLICH 
Positiv ist: Die neuen Regeln gelten 
auch nachträglich für bestehende Lei-
tungen! Landeigentümer, die bereits 
von einer Trasse betroffen sind, können 
daher Nachentschädigungen fordern. 
Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Vertrag eine „Öffnungsklausel“ ent-
hält, wie z. B. in vielen Rahmenverträ-
gen der Bauernverbände. Dass es sich 
dabei um beträchtliche Summen han-
deln kann, zeigt Übersicht 2. ▶

ÜBERSICHT 1: FREILEITUNG UND ERDKABEL IM VERGLEICH*

Freileitung (70 m Schutzstreifen) insgesamt 
für 300 m 

Dienstbarkeit: 7,00 €/m2 x 25 % = 1,75 €/m2

Bzuschlag**: 1,75 € x 75 % = 1,31 €/m2

3,06 €/m2 x 70 m = 214,20 €/lfd. m 64 260 €

Mast für 380 kV, 
18 x 18 m 19 859 €

Summe***: 84 119 €

Erdkabel (25 m Schutzstreifen)

Dienstbarkeit: 7,00 €/m2 x 35 % = 2,45 €/m2

Bzuschlag**: 2,45 €/m2 x 75 % = 1,84 €/m2

Summe***: 4,29 €/m2 x 25 m = 107,25 €/lfd. m 32 175 €
*  Annahmen: 300 m Höchstspannungs-Stromleitung, Verkehrswert 7 €/m2, Rohertrag 2 500 €/ha,  
**  Beschleunigungszuschlag, *** zzgl. 500 € Aufwandspauschale pro Grunddienstbarkeit

top agrar; Quelle: WLV

ÜBERSICHT 2: WIE HOCH IST DIE NACHENTSCHÄDIGUNG?*

Freileitung (70 m Schutzstreifen), vorherige Entschädigung insgesamt 
für 300 m 

Dienstbarkeit: 7,00 €/m2 x 20 % = 1,40 €/m2

Bzuschlag* 0,50 €/m2

1,90 €/m2 x 70 m = 133 €/lfd. m 39 900 €

Freileitung (70 m Schutzstreifen, jetzige Entschädigung, s. Tabelle 1) 64 260 €

Summe Nachentschädigung**: 24 360 €

Erdkabel (25 m Schutzstreifen), vorherige Entschädigung

Dienstbarkeit: 7,00 €/m2 x 30 % = 2,10 €/m2

Bzuschlag* 1,00 €/m2

3,10 €/m2 x 25 m = 77,50 €/lfd. m 23 250 €

Erdkabel (25 m Schutzstreifen, jetzige Entschädigung, s. Tabelle 1) 32 175 €

Summe Nachentschädigung**: 8 925 €
*  Annahmen: 300 m Höchstspannungs-Stromleitung, Verkehrswert 7 €/m2, Rohertrag 2 500 €/ha,  
**  Beschleunigungszuschlag, *** zzgl. 500 € Aufwandpauschale pro Grunddienstbarkeit

top agrar; Quelle: WLV

△ Für das Erdkabel gibt es nach den neuen Regeln weniger als die Hälfte an Entschädigung.

△ Bestehende Stromleitungen: Liegt eine Öffnungsklausel vor, gibt es Nachentschädigungen.
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auf Ihren Flächen durchzuführen. Sie 
müssen Bodenuntersuchung vorab also 
dulden – und sollten es auch: Denn 
letztendlich kommen die Ergebnisse Ih-
nen zugute.

CHANCE VERTAN 
Dass es weiterhin keine wiederkehren-
den Vergütungen für die Stromtrassen 
gibt, ärgert viele Landwirte. Schließlich 
bestanden keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken, sondern die Politik wollte 
das System Einmalzahlung erhalten. 
Ein wunder Punkt ist auch die ver-
gleichsweise geringe Entschädigung für 
Erdkabel. Hier sei Widerstand der 
Landwirte vorprogrammiert, meint Dr. 
Holger Hennies, Vizepräsident des nie-
dersächsischen Landvolks und Kartof-
felanbauer östlich von Hannover. Ihn 
treibt dazu die Sorge um die Böden um. 
Um diese zu minimieren fordert er u. a., 
neue Trassen durch Trassenbündelung 
möglichst entlang bestehender Straßen, 
Eisenbahnlinien etc. zu verlegen, an-
statt wie derzeit oft quer durch die Fel-
der. „Wenn die Kabel auf 30 m Breite 

durch eine Fläche führen, ist doch nicht 
nur die Nutzbarkeit auf dem Schutz-
streifen eingeschränkt“, so seine Argu-
mentation. „Versetzte Abreife oder ver-
minderte Tragfähigkeit auf den verfüll-
ten quer verlaufenden Gräben können 
eine Fläche für manche Früchte insge-
samt unbrauchbar machen.“ Dass die 
Netzbetreiber die Landwirte unter-
schreiben lassen, dass „alles zu unter-
lassen ist, was das Kabel potenziell ge-
fährden könnte“, ist für Hennies der 
reinste Blankoscheck. Denn was eine 
„Gefahr“ darstelle, sei nicht genau defi-
niert. Auch fehle eine Umkehr der Be-
weislast, so Dr. Hennies: „Treten Schä-
den auf, muss ich als Landwirt dem 
Netzunternehmen nachweisen, dass 
diese auf die Leitung zurückzuführen 
sind!“ Womit zu befürchten sei, dass 
die Landwirte letztendlich auf den 
Schäden sitzen bleiben. 

JETZT VERHANDELN!
Angesichts der Konstruktion des Geset-
zes müssen Landwirte nun verhandeln. 
Erster Punkt ist dabei, die gesetzlich 

WAS ERHALTEN PÄCHTER?
Pächter haben nicht viel von den neuen 
Regelungen, abgesehen von den leicht 
erhöhten 500 € Aufwandsentschädi-
gung. Wichtig sind für sie weiter die 
Flurschadenentschädigungen. Rechts-
anwalt Schmitte empfiehlt, keinesfalls 
eine abschließende Entschädigungszah-
lung zu unterschreiben, denn vor allem 
die Erdkabelschäden sind noch nicht 
einzuschätzen. 

Hinsichtlich der Maststandorte soll-
ten Pächter wissen: Der Eigentümer er-
hält einen Betrag, der dauerhaft ange-
legt („kapitalisiert“) den Ertragsausfall, 
den Umfahrungs- und den Pflegeauf-
wand abgelten soll. Die Höhe hängt 
wesentlich ab vom Rohertrag der Flä-
che, den der Pächter erwirtschaftet. Für 
die Restlaufzeit des Pachtvertrages 
steht ein Teil des Betrages also dem 
Pächter zu. Versuchen Sie, mit dem Ver-
pächter eine Regelung zu finden, die 
den Nachteil für Sie ausgleicht. 

WENIGER NATURSCHUTZFLÄCHE
Weniger Flächendruck nützt allen Land-
wirten. Deshalb wertet Rechtsanwalt 
Schmitte positiv, dass der Bund jetzt für 
Bundesvorhaben wie den Trassenbau 
eine eigene Bundeskompensationsver-
ordnung schaffen kann. Damit könnte 
z. B. bei Erdkabeln ein Naturschutzaus-
gleich ganz entfallen. Federführend ist 
das Bundesumweltministerium (BMU), 
der Bundesrat muss nicht zustimmen. 
Was die neue Verordnung bringt, ist 
aber noch nicht klar. Enttäuschend fin-
det Schmitte, dass die Landwirte auf die 
Bundeskompensationsverordnung noch 
warten müssen: „Anders als die übrigen 
Regeln treten die Änderungen im Bun-
desnaturschutzgesetz nämlich erst zum 
1.12.2019 in Kraft, womit das BMU 
den Entwurf erst Ende Februar 2020 
vorlegen muss,“ so der Anwalt. 

BUNDESNETZAGENTUR FÜR  
BODENSCHUTZ ZUSTÄNDIG
Wer sich als Landwirt für mehr Boden-
schutz während der Arbeiten einsetzen 
will, hat jetzt durchaus bessere Karten 
in der Hand. Denn das neue Gesetz ver-
pflichtet die Bundesnetzagentur direkt, 
für geeignete Überwachungsmaßnah-
men zu sorgen (§ 43i EnWG). Sie kön-
nen damit den Druck auf Übertra-
gungsnetzbetreiber deutlich erhöhen, 
den Bau unter bodenschützenden As-
pekten auszuführen. Übrigens: Nach 
§ 44 EnWG ist es den Netzbetreibern 
erlaubt, bereits im Vorfeld der Planung 
und Bauausführung Untersuchungen 

ÜBERSICHT 3: IMMER NOCH FEHLEN 5600 KM STROMLEITUNGEN
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△ Den beschleunigten Ausbau der Höchstspannungsnetze legen das Bundesbedarfsplan-
gesetz und das Energieleitungsausbaugesetz fest.  
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möglichen Höchstgrenzen bei der Ent-
schädigung vertraglich zu sichern. Ins-
besondere für Erdkabel wären zusätzli-
che Entschädigungen wünschenswert, 
um die Kluft zur Freileitungsentschädi-
gung zumindest ansatzweise zu schlie-
ßen. Denkbare Ansatzpunkte in Ver-
handlungen, um Ihre Interessen zu 
wahren, sind u.a.:
• Zusätzliche Entschädigung des Ar-
beitsstreifens (ca. 40 m) beim Erdka-
belbau festschreiben.
• Haftung für Schäden begrenzen und 
mehr Bodenschutz vereinbaren.
• Konkrete Schäden im Betrieb fest-
halten, etwa durch ein Bautagebuch, 
Vorab-Bodenproben, Fotos.

• Keinesfalls abschließende Ausgleiche 
für Nutzungsschäden oder Befristun-
gen von Schadenersatzansprüchen un-
terschreiben.

RECHTLICHEN BEISTAND SUCHEN
Um auf der sicheren Seite zu sein, brau-
chen Landwirte aber rechtlichen Bei-
stand. Die Rahmenverträge der Bauern-
verbände sind hier auch künftig unver-
zichtbar. Betroffene Landwirte sollten 
sich zur Vertragsverhandlung auf jeden 
Fall zusammenschließen.

Über die Verträge hinaus sollten Sie 
alle Möglichkeiten nutzen, um sich ein-
zubringen. Informationen, wie die Tras-
senplanung abläuft und welche rechtli-

chen Möglichkeiten Sie haben, finden 
Sie bei top agrar Heft+ im Internet. 
Zu bedenken ist allerdings: Wer den Be-
schleunigungszuschlag sichern möchte, 
obwohl er später auch rechtlich gegen 
die Leitung vorgeht, sollte das im Ge-
stattungsvertrag mit dem Netzbetreiber 
schriftlich festhalten. Und: Wer sich 
ganz quer stellt, wird voraussichtlich 
ent eignet. Denn die Stromversorgung 
gilt als öffentliche Aufgabe, die Enteig-
nung ist mit dem Grundgesetz verein-
bar. Aufgrund der besonderen Rechte 
dürfen die Netzbetreiber im Notfall so-
gar schon bauen, bevor der Enteig-
nungsbeschluss da ist. 

 gesa.harms@topagrar.com

VIELE VERBOTE

Erdkabel: Baustelle 
im Autobahnformat

Weil immer noch kaum etwas über die 
langfristigen Auswirkungen bekannt 
ist, stehen Landwirte Erdkabeln kri-
tisch gegenüber. Viele bevorzugen die 
Freileitung, bei der erstmal „nur“ ein 
Ertragsverlust durch den Maststandort 
anfällt. Zu bedenken ist allerdings, dass 
Freileitungen eine Wohnbebauung ver-
hindern könnten. 

Bei Erdkabeln ist das elektrische Feld 
hingegen minimal, Gleichstromkabel 
produzieren sogar kein Feld. Auch 
schonen sie das Landschaftsbild, wes-
halb sie für viele Bürger trotz mindes-
tens sechsmal so hoher Kosten die erste 
Wahl sind. Jedoch: Für Landeigentümer 
bedeuten Gleich- und Wechselstro-

ÜBERSICHT 4: OFFENE WANDERBAUSTELLE AUCH FÜR GLEICHSTROMTRASSEN
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merdkabel derzeit Großbaustellen im 
Autobahnformat, siehe Übersicht 4. Ar-
beiten bei schlechtem Wetter können 
beispielsweise zu irreparablen  Boden- 
verdichtungen oder ertragschädigenden 
Vermischungen von Ober- und Unter-
boden führen. 

ERDKABEL ERWÄRMEN SICH
Nach Abschluss der Arbeiten ist frag-
lich ist, ob und wie sich Boden und 
Wasserhaushalt auf der Trasse langfris-
tig verändern. Denn die Erdkabel er-
wärmen sich. Wechselstromkabel errei-
chen im Inneren bei voller Auslastung 
bis zu 70 Grad Celsius, Gleichstromka-
bel etwas weniger. Die Abgabe von 

Wärme sollen Kabelbettungsmateria-
lien vermindern. Welche Temperaturen 
letztendlich im Boden entstehen und 
wie die Kultupflanzen reagieren, ist bis 
dato aber unbekannt. Das Risiko von 
ungleichmäßigen Beständen durch Tro-
ckenschäden oder Krankheiten er-
scheint jedoch hoch. Dazu kommen 
massive Einschränkungen auf der Tras-
senoberfläche. So ist z. B. das Verlegen 
von Drainage- und Beregnungsleitun-
gen behindert, Bauten und tiefe Pfähle 
sind auf der Trasse ebenso verboten wie 
das Anpflanzen von Bäumen. Bodenbe-
wegungen, Anlage von Silos und Mie-
ten etc. sind mit dem Netzbetreiber ab-
zustimmen. 

◁ 320 kV-Gleich-
stromtrasse: Jeweils 
ein Plus- und ein 
Minuspol liegen in 
einem Kabelgraben.
So könnte der 
 Südlink aus sehen, 
der insgesamt 4 GW 
übertragen soll. 
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